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schaftsräume: Küche, Backhaus und Bierkeller
sowie eine Gefangenenzelle, das Obergeschoß
nahm den repräsentativen Saal, die bfl. Wohn-
räume und Kammern auf, im Dachgeschoß la-
gen weitere Kammern. Im Turm befanden sich
der Treppenaufgang zum großen Saal und ein
Söllerzimmer als Waffenkammer. Die beiden
Nebengebäuden beherbergten offenbar die
wichtigsten Bediensteten, Hausvogt, Stiftschrei-
ber und Burgschreiber.

Seit 1585 ließ Fbf. Hzg. Adolf am Schloß
Reparaturen durchführen, u. a. wurden acht Ka-
chelöfen eingebaut. Aus dieser Zeit oder eher
den Jahren Hzg. Ulrichs (1602–24) haben sich
Teile der Bauplastik erhalten, darunter fünf
rechtwinklige, 0,7 m hohe Giebel aus Weser-
sandstein, in den Feldern je eine Halbfigur als
Relief: zwei Kg.e und drei bärtige Männer mit
Turban, sowie zwei mit Löwenköpfen verzierte
Bänke aus Sandstein.

Zum Schloß und zum Wirtschaftsbetrieb ge-
hörten ein nach frz. Art angelegter Ziergarten,
ein Gemüsegarten und ein Baumgarten.

Letzte Reparaturen 1703 (u. a. Dachdeckung,
Einbau von Scherwänden, Stützarbeiten am
Kellergewölbe) gingen dem Abbruch 1705 vor-
aus. Vor dem Abbruch wurden durch den Bau-
meister der Festung Tönning, Zacharias Wolf,
Rißzeichnungen gefertigt. Der Materialwert be-
trug 2359 Reichstaler und 5 Schillinge. 1706
waren alle Gebäude abgetragen. Die Funda-
mentsteine wurden 1845 zum Straßenbau ver-
wandt.

Die im Zinsbuch von 1463 mehrfach er-
wähnte bfl. Marien-Kapelle befand sich über
300 m außerhalb des Schloßgeländes und auch
außerhalb des Befestigungsgrabens um das
Dorf. Der etwa 8 × 14 m große Saal lag über ei-
ner steinzeitl. Grabanlage, von der auch die
Feldsteinfundamente stammen. Eine vor dem
Altar angelegte Bestattung reicht in die vorge-
schichtl. Grabanlage hinein. Aufgefundene Ar-
chitekturreste datieren den Bau offenbar in das
Ende des 13. Jh.s. Nach dem Inventar von 1541
befanden sich in einer Vorkammer Abend-
mahlsgefäße, im Kirchenraum eine Truhe mit
der bfl. Sakralkleidung und auf dem Altar neben
Kerzenhaltern, Kreuz und Kelchen weitere
Meßgewandung. Das Gebäude wurde nach der
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Reformation niedergelegt, die dem Unterhalt
der Kapellane dienenden Ländereien fielen an
die Dorfkirche St. Jacob. Die Vorkammer blieb
bis zum Abbruch 1835 Dienstgebäude der
Kirchspielsschreiber.

† B.3. Schleswig, Bf.e von
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Bistums Schleswig, 1904.
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Schleswig-Holstein, 1). – La Cour, Vilhelm: Sønderjyll-

ands Historie, Bd. 2, Kopenhagen 1930/31. – Meyer,

Hans: Das Schwabstedter Bischofsschloß nicht 1730,

sondern 1705 abgebrochen, in: Die Heimat 60 (1953)

S. 165–167. – Meyer, Hans: Schwabstedt. 5000 Jahre

Schwabstedter Geschichte, 2. Aufl., Schwabstedt 1986. –
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Christian Radtke

SCHWEIDNITZ [C.7.]

(Świdnica)

I. Seit 1368 bzw. 1392 als böhm. Lehen
schles. immediates Erbfsm. Der Südteil des
Hzm.s † Breslau (ab 1248) ging mit Gebieten
von † Jauer und Fürstenberg an Hzg. Bolko I.
(† 1301), der ab 1291 ein eigenständiges Fsm.
ausformte. Dessen älterer Sohn Bernhard über-
ließ 1312 † Jauer seinem Bruder Heinrich I. und
1322 †Münsterberg seinem Bruder Bolko. Bol-
ko II. (1326–68) nahm die Titulatur seines Vor-
gängers Bernhard (1308–26), des Herrn von
Fürstenberg auf und residierte auf seiner Haupt-
burg Fürstenstein und im Hzm. Jauer, das unter
der Alleinherrschaft des Hzg.s mit dem ducatus
Silesiae Swidnicensis 1346 vereinigt wurde. Anna
(1338/39–62), einzige Tochter Heinrichs II. von
S. († um 1345/45) und Katharina († wohl 1355),
einer Tochter Karl Roberts II. von Anjou, ver-
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sprach als präsumtive Erbnichte ganz Osteuro-
pas durch die Ehe mit Ks. † Karl IV. eine An-
wartschaft auf den Nachlaß beim Tod des kin-
derlosen Onkels Bolko II. und ihrer Tante Agnes
(1392). Die Hauptstadt der S.er Bolkonen, deren
Nebenzweig mit dem Tode Annas 1362 ausge-
laufen war, unterstand als Erbfsm. unmittelbar
dem böhm. Kg. († Böhmen), dessen Landes-
hauptmann Sitz auf der Burg nahm. Ohne aus
der Nähe regierende Landesherren rückten die
bürgerl. Stände auf und wählten zw. 1409 und
1500 Landeshauptleute. – PL, Wojewodschaft
Dolnośląskie.

II. Die neben † Breslau »zweite Hauptstadt
der schlesischen Städte« hebt Merian mit ei-
genem Panoramaplan hervor. Nach dt. Recht an
der Weistritz zw. 1243 und 1250 gegr., erhielt
das Weichbild mit Meilenrecht 1260 Neumark-
ter Recht. Münzstätte und Münzgerechtigkeit
waren 1290 vorhanden, ein Rat wurde 1293 und
die Ratsherrenwahl 1355 erwähnt, seit
1389/1407 war ebenso der Handwerkerstand in
der Bürgergemeinde vertreten. Die niedere Ge-
richtsbarkeit lag seit 1274 bei der Erbvogtei, die
1370 wie auch 1434 die Landvogtei von der civi-
tas erworben wurde. Wappenschilde und Stadt-
farben zeigen einen purpurnen Greif und einen
silbernen Keiler mit zwei Kronen. Der Bau einer
starken Steinmauer mit sieben Toren erfolgte
bis 1345. Im NW der Stadt sind 1295 eine curia
und 1326 ein castrum belegt. Die alte hzgl. Burg
an der höchstgelegene Stelle der Stadt am Strie-
gauer Tor wurde von Bolko I. gegr. und von
Bernhard 1313 nach einem Brand erneuert. Mit
Turm wurde der Sitz eines Burghauptmannes
1330 in die Stadtbefestigung einbezogen. Wg.
der Erbverträge handelten die hervortretenden
Stände 1369 weitreichende Landesprivilegien
aus.

III. Nach dem Erwerb von S.er Gebietstei-
len wurde Hzg. Bolko I. 1290 Herr von Fürsten-
berg und saß in Burg Fürstenstein auf einem
Grat über dem Hellebach nahe Freiburg. Diese
Höhenburg ohne Siedlungsrückhalt blieb
Stammburg und bevorzugter Sitz der Hzg.e von
S., obwohl nach Bolkos I. Tod als Fürstenres.
auch die Stadt S. bezogen wurde. Die von Bolko
I. erbaute Hauptburg, erst Fürstenberg gen. und
1393 als Fürstenstein bezeugt, verblieb im
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Hausgut der S.-Jauerschen Hzg.e, bis die letzte
Fs.in Agnes sie 1361 veräußerte. Georg von Po-
diebrad erwarb 1464 den Fürstenstein, verlor
ihn aber an einen Heerführer von Matthias Cor-
vinus, dessen S.er Hauptmann auf dem Ge-
birgszug residierte. Im Hauptort verfiel das ru-
inöse Burggelände nach einem Brand von 1528
allmählich. Die verwahrlosten Gebäude waren
endgültig 1676 bis auf zwei Türme verschwun-
den. Die hzgl. Bauten wurden 1680 Kapuziner-
mönchen übergeben, die einzig das Portalge-
wände der Renaissance von 1537 beim Kloster-
neubau verwendeten.

† A. Piasten † B.7. Schlesien
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Karls IV., Warendorf 1990 (Studien zu den Luxemburgern
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Andreas Rüther

SCHWERIN [C.3.]

I. Das evtl bereits 965 als Burg erwähnte S.
wurde nach der Verlagerung des Bm.s von der
Mecklenburg Sitz des Bf.s. 1171 gründete Hein-
rich de Löwe, Hzg. von Sachsen und Bayern den
Dom und weihte ihn. 1018 war von Schwerin als
Zuarinae civitatis municionem (Jesse 2, 1920, S. 2)
die Rede. Nach der Verleihung des Lübischen
Rechtes durch Hzg. Heinrich den Löwen 1160
(lt. Handbuch der historischen Stätten Deutsch-
lands, 12, 1996, S. 116 ist die Gründung der
Stadt durch Heinrich den Löwen allerdings
nicht nachweisbar) wurde der Ort 1248 erstmals
als Stadt erwähnt, also unterstand den Bf.en in-
nerhalb des Stadtgebietes die Domfreiheit im
nördl. Bereich der Altstadt. Darüber hinaus um-
faßte der bfl. Bereich das Gebiet der Schelfe
nördl. der Stadtgrenze mit der St. Nikolaikir-
che. 1358 kam S. durch Verpfändung von den
Gf.en von S. an die Hzg.e von †Mecklenburg. –
D, Mecklenburg-Vorpommern, Kr. S. Stadt.

II. Im Zentrum der Domfreiheit entstand
zunächst Dom. Vermutl. um 1217 wurde die Kir-
che St. Nikolai im Gebiet der Schelfe nördl. der
Altstadt durch Gf. Heinrich von S. gestiftet
(1238 novella ecclesia, MUB I, 1863, Nr. 346, 350,
486). Die Schelfe kam 1282 in den Besitz der
Bf.e von S. 1239 verlegte der Bf. von S. seinen
Sitz von S. nach † Bützow, das als Zentrum des
sogenannten Stiftslandes zunehmende Bedeu-
tung als Aufenthaltsort gewann und diese bis
zur Reformation behielt.

Die Auseinandersetzungen zw. den geistl.
und den weltl. Herrschaftsträgern über die Stadt
führte 1284 zur Neuordnung der Abgrenzung
zwischen gfl. und bfl. Besitz in S. Dazu schlos-
sen am 6. Dez. 1284 in† Bützow Bf. Hermann I.
und Gf. Helmold III. einen Vertrag. Im Ergebnis
kam die Schelfe, welche sich bisher im Besitz
von Bf. und Gf. befunden hatte, mit allen Ge-
rechtigkeiten vollständig an den Bf. Die Anlage
von Befestigungen auf der Schelfe wurde ihm

schwerin [c.3 .]

jedoch untersagt. Zugleich wurden der Ziegel-
see, die Aue mit dem Medeweger See, das Dorf
Lewenberg sowie die Dörfer Groß Medewege,
Kloteke, Wickendorf, Hundorf, Lübstorf, Dri-
speth, Gallentin und Rambow als zum bfl. Be-
sitz gehörig bestätigt.

Die Stadt wurde bis auf das Gebiet um den
Dom, das als Freiheit dem Domkapitel unter-
stand, dem Gf. unterstellt. Die Grenze wurde
auf einer Linie zw. dem Haus des Fischers Suk,
an dessen Stelle sich 1284 das Heilig-Geist-
Hospital befand, dem Markt und dem Alten
Kirchhof, der nördl. des Rathauses lag, festge-
legt. Damit entsprachen die Grenzen der Ein-
flußsphären nun den eigentl. Besitzverhältnis-
sen innerhalb S.s.

Mitte des 14. Jh.s befand sich die Herrschaft
der Bf.e von S. in einer Krise. Große Teile des
bfl. Besitzes, darunter neben Teilen des Stifts-
landes auch die Schelfe, der Werder, die Bi-
schofsmühle in S. sowie Teile des ländl. Streu-
besitzes um den Schweriner See waren von den
Bf.en Ludolf und Heinrich I. (von Bülow) an an-
dere Mitglieder ihrer Familie verpfändet wor-
den. Bemühungen ihrer Nachfolger, der Bf.e
Andreas und Albrecht, zur Minderung der Be-
lastungen und zur Rückerlangung des geistl.
Besitzes blieben erfolglos. Bf. Albrecht resi-
gnierte und wurde 1363 zum Bf. von † Leito-
mischl in† Böhmen erhoben und 1367 Ebf. von
† Magdeburg, ein Amt, das er bis 1372 inne-
hatte.

Erst mit Bf. Friedrich II., einem weiteren
Mitglied des Bülowschen Adelsgeschlechtes
(der 1367 zum Bf. gewählt wurde), verbesserte
sich die Lage der geistl. Herrschaft kurzzeitig.
Friedrich gelang es bis 1370, Teile des verpfän-
deten Stiftsbesitzes zurückzuerwerben. Durch
die Aufzeichnung der Pflichten und Rechte der
Mitglieder des Domkapitels wurde das Verhält-
nis zwischen Bf. und Kapitel auf einen neue
Grundlage gestellt. Die offensichtl. beabsich-
tigte Stärkung der Position des Bf.s gegenüber
dem wahlberechtigten Kollegium blieb jedoch
aus, wie die Auseinandersetzungen anläßl. der
Wahl der folgenden Bf.e zeigten.

Mit dem Kauf der Gft. S. durch Albrecht II.
von Mecklenburg 1358 büßten die Bf.e ihre bis-
herige weltl. Schutzmacht ein, die an die Hzg.e


